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Keinestädtische Sondersteuerwährenddes Sängerfestes .Gegenübereinzel -¬
nenVeröffentlichungenin der WienerTagespresse,wonachdurchSteuer-¬

massnahmendesMagistratesanlässlichdesbevorstehendenSängerfestes
eineallgemeinePreiserhöhungin denWienerGast - undCafehäusern,Kondi
toreien und dergleichen zu befürchten sei ,wird folgendesfestgestellt :

DerMagistrathat ,wederwasdieAnzahlderabgabepflichtigenBetriebe
anlangt ,nochwasdieHöhedesSteuersatzesbetrifftirgendeineVerän
derungvorgenommen ,die auch nur im entferntesten Zusammenhangmitdem
Sängerbundesfeststehen würde .Insbesondereist dies gegenüberdenPrater
Wirtennichtgeschehen.LediglichjeneBetriebe,dieaufdemabgegrenzten
FestplatzumdieSängerhalleausschliesslichnurfürdieDauerdesFes¬
tes neuerrichtet werden,musstenselbstverständlich im Sinne desGesete
zes von ihrer Abgabepflicht verständigt werden .Sonst würdendieübrigen
imPraterbestehendenundjahrausjahreinderNahrungs-oderGenussmit
telabgabeunterworfenenLokale ,die ohnehinnicht die bevorzugteLageam
Festplatzselbsthaben ,in ihrerWettbewerbsfähigkeitbeeinträchtigt
werden.EskannalsokeineRededavonsein ,dassderMagistrateineMasse
nahmegetroffen hat ,die eine Rechtfertigungfür eine allfällige Hinauf
setzungder Preise in denWienerGaststätten währendder Zeit desSän¬

gerfestesbildenkönnte.
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